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Euricianusfrage, ein neues Gesicht bekommen, ist als eine wert­
volle Bereicherung der ganzen Forschung auf dem Gebiet der L. B. 
zu buchen. - Vgl. dazu auch W. MERK in H Zs. 138 (1928), 
:166fT. W. F. 

178. ln Zs. RG. Germ. Abt. 47 (1927), 567--645 sucht 
f''r. BEYERLE den Ursprung det· Bürgschaft vom germanischen 
Rechte her zn deuten, wir hehen besonders den textkritischen 
Exkurs über die Bürgschaftssätze der Lex Burg n n d i o r n 111 

(tit. XIX) hervor. 

179. In Zs. RG. Germ. Abt. 4 i ( 1927), 130--173 untersueht 
MARTIN LINTZJ~L die viel erörterte 'Entstehung der Lex Saxonum' 
mit dem Ergebnis, daß die Lex nach den sächsischen Capitularien 
in 2 Teilen (cap. 1--60 nnd 61--66\ in den ,J. 802--803 ent­
standen sei. 

180. Pnn.IPP HJWK, 'Die EHistelmng der lex Frisionun/, 
Arbeiten zur deutsehE~n Rechts- und Verfassungsgeschichte, Heft ö 
(Stuttgart 1 927), kommt in eingehender Untersuchung zu dem 
Ergebnis, daß wir in der lex Frisionum (802) eiu zu .Aachen 
aufgezeichnetes friesisches Volksrecht vor uns haben, das ein 
·wohldurchdachtcs Gedankengehäude' darstellt. Damit erklärt er 
die hisher geltende Theorie einer Kompilation der lex für unhalt­
bar, und hält es fiir' durchaus sicher, daß die uns überliefert<' 
Iex I•'risionum mit dem historischen Volksrecht der Friesen iden­
tisch ist. Als Anhang hringl Verf. den Ahdrnck der HEROLDsehen 

Texte. W. F. 

1.81. ALFRED SulHJllfZB handelt iu der BJ;LOw-Gedäclllni~­

::;chrift 'Aus Sozial- und Wirtschaftsgeschichte' (Stuttgart 1928) 
S. 46-81 über 'Das Testament Karls des Großen'. Et· 

setzt sich mit dessen rechtlicher Natur auseinander und rer­
sucht betr. der Ausführung des Testamentes durch Ludwig z11 
{'inem abschließenden Ergebnis zu kommen. Üher seine nicht in 
allen Punkten stichhaltigen Ausführungen vgl. auch E. KITTEL in 
den 'Forschungen zur Brandenburgischen und Preuß. Geschichte' 41 . 

H. F. 
182. PAuL KmN lmndelt in Zs. RG. Germ. Abt. 47 (1927), 

115-129 'Über die angebliche Billigkeitsjustiz des fränkischen 
Königs'. Er zeigt überzeugend, daß das aequitatis iudiciwn, 
von dem Hink m a r, De ordine palatii cap. 21 spricht, nicht das 
ius aequum im Gegensatz zum ius strieturn hezeirhnct, wie ma11 


